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Veränderung der Gesetzgebung Rückblick

• Beschäftigungsförderungsgesetz von 1985

Einführung unter Kohl Regierung 

„Beschäftigung durch den Abbau von 

Schutzrechten zu fördern“

– Kernstück arbeitsrechtlichen Deregulierungspolitik

• Einführung der sachgrundlosen Befristung (18 Monate)

• Vorher war eine Befristung nur mit sachlichen Grund 

möglich

• Kapazitätsorientierte variable Arbeitszeit

• Jobsharing
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Veränderung der Gesetzgebung  

Beschäftigungsförderungsgesetz von 1996

• Ausweitung der sachgrundlosen Befristung auf 2 Jahre

– Kettenbefristungen waren erlaubt, wenn vier Monate Pause 

dazwischen lagen. Innerhalb dieses Zeitraums konnte 

dreimal verlängert werden

– 60 jährige durften ohne Einschränkung und ohne Sachgrund 

befristet werden

• Verschlechterung KSchG und Lohnfortzahlung im Krankheitsfall

(Rücknahme durch Gesetz zu „Korrekturen in der Sozialversicherung und 

zur Sicherung von Arbeitnehmerrechten“ 19.12.1998 unter Rot / Grün)
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Veränderung der Gesetzgebung 1999

– Einführung Richtlinie 1999/90/EG über befristete 

Arbeitsverhältnisse forderte Missbrauch zu verhindern

Reaktion des Gesetzgebers auf EG Richtlinie unter Rot / 

Grün

– 2001 Einführung TzBfG

– Sachgrundlose Befristung wird verboten, wenn mit dem 

selben Arbeitgeber zuvor bereits ein befristetes oder 

unbefristet Arbeitsverhältnis bestanden hat

– Befristung ohne Sachgrund bis zu einer Dauer von zwei 

Jahren mit einer dreimaligen Verlängerungsmöglichkeit 

innerhalb dieser Frist. 
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Veränderung der Gesetzgebung 2003

• Gesetz zu Reformen am Arbeitsmarkt (Teil der 

Agenda 2010)

– Die Korrekturen von 1998 wurden z.T. wieder 

rückgängig gemacht, d.h. ab 2003

• Begrenzung Sozialauswahl auf vier Kriterien

• bedingungslose Befristung für neugegründete 

Unternehmen auf vier Jahre (TzBfG)

• Vollkommene Aufhebung der Begrenzung bei der 

Überlassungsdauer für Leiharbeit

• erneute Absenkung der Altersschwelle für langjährige 

Sachgrundlose Befristungen von 58 Jahre (2001) auf 52 
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Auswirkungen der Gesetzgebung

– Zunehmend verdrängen atypische 

Beschäftigungsverhältnisse (ABV) das 

Normalarbeitsverhältnis (NAV)
Derzeit arbeiten über 1/3 der Beschäftigten in atypischen 

Beschäftigungsverhältnissen

– Normalarbeitsverhältnis gekennzeichnet durch:
– Vollzeit oder Teilzeit (mindestens die Hälfte der üblichen 

wöchentlichen Arbeitszeit)

– unbefristet

– Integration in soziale Sicherungssysteme

– Identität von Arbeits- und Beschäftigungsverhältnis 

Kritik am NAV: Ausdruck und Ursache eines unflexiblen 

Arbeitsmarktes; ausgerichtet auf den männlichen 
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Kennzeichen von ABV

– Atypische Beschäftigungsverhältnisse (ein oder 

mehrere Kennzeichen):

• Teilzeit (unter 20 Stunden) - Geringfügige Beschäftigung 

(Mini- und Midi-Jobs = 400€, 400€ +) 

• Einzelhandel 50% TZ davon 50% sozialversicherungsfrei

• z.T. keine oder unzureichende Integration in die sozialen

• Sicherungssysteme

• (Schein-) Selbstständigkeit

• Befristung

• Leiharbeit
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Zahlen zur Atypische Beschäftigung

Jahr ABV in % an allen 
Beschäftigungsver-
hältnissen  

davon Teilzeit in 
% 

davon Leih-/ 
Zeitarbeit in % 

davon Mini 
Jobs in % 

2003 
31,1 13,2 0,9 17,0 

2004 
33,7  13,1 1,0 19,6 

2005 
34,2 13,3 1,2 19,7 

2006 
35,3 13,6 1,5 20,2 

2007 
36,2 14,0 1,9 20,3 

2008 
36,7 14,4 2,0 20,3 

2009 
37,1 14,9 1,5 20,6 
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Leiharbeit
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Minijobs
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Befristungen
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Jobwunder ABV?

– Mit ABV soll ein Jobwunder suggeriert werden

– minus 600.000 registrierte Arbeitslose zwischen 

2001 - 2008, aber im gleichen Zeitraum: 

• - 2,0 Mio. Vollzeitarbeitsplätze 

• + 2,2 Mio. Teilzeitarbeitsplätze (Ø 15 Std./Woche)

• + 0,8 Mio. ausschließlich Minijobs

• + 0,4 Mio. Zeit-/LeiharbeiterInnen

• + 0,5 Mio. Selbstständige

• + 0,3 Mio. 1€-Jobs

2000 - 2008: + 3% Erwerbstätige /-2,8% 

Arbeitsvolumen (Std.)
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Auswirkungen Prekäre Beschäftigung

– Absicherung gegen soziale Risiken während und 

nach Beschäftigungsphase sind eingeschränkt 

oder z.T. nicht vorhanden

• Krankenversicherung (Freie und Selbstständige)

• Arbeitslosenversicherung (geringfügig oder zu kurz 

befristet Beschäftigte)

• Rente

– Beschäftigungsstabilität oft nicht gewährleistet

– Aufstiegsmobilität nimmt ab bzw. nicht vorhanden

– Beschäftigungsfähigkeit nimmt ab - Ausschluss 

von Weiterbildung
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Auswirkungen - Stammbelegschaften 
• ABV und prekäre Beschäftigung wirkt als permanente 

Drohung: „So kann es dir auch gehen!“ (auch der Sinn 

der Hartz-Gesetze)

– Verunsicherung und Schwächung des 

Widerstandspotentials

– Verschlechterung der Arbeitsbedingungen

– Erfahrungen gehen verloren

– sinkende Produktivität

• Rückwirkungen auf die Arbeits- und Sozialgesetzgebung 

bzw. Rechtsauslegung (Bsp. Zumutbarkeit und §111/112 

BetrVG)

– Randbelegschaften schützen Stammbelegschaften nicht! 

Stammbelegschaften sind Opfer der Prekarisierung!
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Auswirkungen - Gesellschaft
– Die Stabilisierung und Ausweitung des Instabilen betrifft alle 

Lebensbereiche, insbesondere auch die Bildung

– prekäre Beschäftigung ist ein Ausdruck und eine Ursache 

der Ungleichverteilung u.a.  

• des Produktivitätsfortschritts

• des Vermögens

• der Chancen zwischen den Geschlechtern und 

Generationen

• einer verfehlten Wirtschaftspolitik 

(Lohnkostenkonkurrenz)

– Deutschland ist in der EU Spitzenreiter bei Zunahme von 

ABV

– Belastung und Entwertung der 

Sozialversicherungssysteme
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Was tun - eine Auswahl
In den Betrieben geht es um die Verteidigung und

Ausweitung der erkämpften Rechte und Bedingungen - 2/3 immer 

noch NAV

Mobilisierung der Stammbelegschaften für ihre „eigenen“ 

Belange

 Einbeziehung der KollegInnen in ABV (bestehende 

Rechte wahrnehmen - Bsp. 400€ Kräfte)

Ausweitung von ABV verhindern (z.B. § 99 BetrVG)

„Gute Arbeit“ vorantreiben 

 Kampagne Mindestlohn und gleicher Lohn für gleiche 

Arbeit vorantreiben
• Forderungen an die Politik:

ABV beschränken - versprochene Effekte nicht eingetreten

voll sozialversicherungspflichtig machen
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... und weiter

• Umverteilung stärker in den Fokus von Tarif- und 

Gesellschaftspolitik rücken 

• Es ist der Reichtum, der die Armut, die ökologische Katastrophe 

und den gesellschaftlichen Niedergang erzeugt

• ABV und prekäre Arbeitsverhältnisse nicht denunzieren sondern 

die Selbstorganisation der „Unorganisierbaren“ fördern

• Gegenöffentlichkeit herstellen - offensiver gegen die 

„gleichgeschalteten“ Medien

• eigene Konzepte (weiter-) entwickeln
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Vielen Dank für 

ihre 

Aufmerksamkeit !


